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	— Nießbrauchsgestaltungen

Übertragung von Anteilen an gewerblichen 
Personengesellschaften unter Nießbrauchs-
vorbehalt
von StBin Dr. Katrin Dorn, Fachberaterin für Unternehmensnachfolge DStV 
e. V., Partnerin bei Möhrle Happ Luther, München/Hamburg

Der Nießbrauch ist auch bei Übertragungen von Beteiligungen an Perso-
nengesellschaften in der Nachfolgeplanung ein beliebtes Gestaltungsmittel. 
Dabei sind jedoch einige Besonderheiten zu beachten, damit die gewünsch-
ten Steuerfolgen auch eintreten. Zudem bestehen aufgrund der Rechtspre-
chung der Finanzgerichte einige offene Punkte, wie z. B. die Frage der dop-
pelten Mitunternehmerschaft, die ebenfalls bedacht werden sollten. Dieser 
Beitrag stellt die Steuerfolgen der Bestellung und Beendigung sowie die 
laufenden Steuerfolgen während des Bestehens des Nießbrauchs an Betei-
ligungen an gewerblichen Personengesellschaften grundlegend anhand 
von Beispielen dar.

1. Ertragsteuerliche Folgen
Beispiel

A überträgt seine Beteiligung an der gewerblichen B-KG unentgeltlich auf seine Toch-
ter. Ziel ist, dass der Vater insbesondere die Erträge aus der Beteiligung weiterhin 
vereinnahmen kann. Der Nießbrauch wird zu Lebzeiten bestellt. Diese Übertragung 
ist nach § 6 Abs. 3 EStG zu Buchwerten möglich, soweit die Besteuerung der stillen 
Reserven sichergestellt ist. Ansonsten müsste eine Besteuerung nach §  16 EStG 
erfolgen.

Aus ertragsteuerlicher Sicht stellt die schenkweise Übertragung einer Betei-
ligung an einer gewerblichen Personengesellschaft unter Nießbrauchsvorbe-
halt eine unentgeltliche Vermögensübertragung dar. Diese kann nach §  6 
Abs. 3 EStG erfolgen, soweit insbesondere die Besteuerung der stillen Reser-
ven sichergestellt ist. Sollte diese Voraussetzung nicht erfüllt sein, wäre eine 
Übertragung zu Buchwerten nicht möglich. Die Übertragung würde dann eine 
Besteuerung nach §  16 EStG auslösen. Nach Auffassung der Finanzverwal-
tung steht die Übertragung der Beteiligung an der gewerblichen Personen-
gesellschaft unter Nießbrauchsvorbehalt der Übertragung zu Buchwerten 
nicht entgegen (BMF 20.11.19, IV C 6 – S 2241/15/10003, BStBl I 19, 1291).

Etwas anderes würde jedoch z. B. gelten, wenn ein Einzelunternehmen unter 
Nießbrauchsvorbehalt übertragen würde. In diesen Fällen scheidet nach der 
Rechtsprechung des BFH eine Übertragung nach § 6 Abs. 3 EStG zu Buch-
werten aus, weil der Übertragende (bisherige Einzelunternehmer) seine 
Tätigkeit nicht einstellt (vgl. BFH 25.1.17, X R 59/14, BStBl II 19, 730). Dies gilt 
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tistische Lebensdauer des Nießbrauchers maßgeblich ist. Der Vervielfältiger 
wird vom BMF zur Verfügung gestellt (vgl. § 14 Abs. 1 BewG, BMF, IV D 4 – S 
3104/19/10001 :010). Immerwährende Nutzungen sind mit dem 18,6-fachen 
des Jahreswerts, Nutzungen oder Leistungen von unbestimmter Dauer vor-
behaltlich des § 14 BewG mit dem 9,3-fachen des Jahreswerts zu bewerten.

Beispiele

Bewertung: Der durchschnittliche ausgeschüttete Gewinn der B-GmbH beträgt 
100.000 EUR p. a., sodass der Jahreswert des Nießbrauchs für eine Beteiligung i. H. v. 
30  % 30.000  EUR beträgt. Bei einem angenommenen Alter des Schenkers von 
60 Jahren beträgt der Kapitalwert des Nießbrauchs bei einem Kapitalisierungsfaktor 
von 12,722 insgesamt 381.660 EUR.

Bemessungsgrundlage: Die Bemessungsgrundlage der Schenkung würde sich, so-
weit keine sachliche Steuerbefreiung für die Schenkung der Anteile an der Kapital
gesellschaft gewährt wird, um den ermittelten Wert des Nießbrauchs von 1 Mio. EUR 
auf 618.340 EUR verringern. Anders als bei Grundstücken kann kein niedrigerer ge-
meiner Wert durch Gutachten nachgewiesen werden. §  198 BewG findet hier keine 
Anwendung. Ungeachtet davon ist § 14 BewG zu beachten, sofern der Nießbrauch als 
lebenslange Leistung vereinbart wird.

Abwandlung: Kurze Zeit nach der Anteilsübertragung verstirbt B. Es ist zu prüfen, ob 
ein Anwendungsfall von §  14 Abs.  2 BewG vorliegt und ggf. eine Berichtigung der 
Schenkungsteuererklärung vorzunehmen ist. In diesem Fall würde der Nießbrauch 
lediglich nach der tatsächlichen Laufzeit (z. B. zwei Jahre) berücksichtigt werden. Der 
Wert der Schenkung würde sich entsprechend erhöhen.

1.2 Sachliche Steuerbefreiung
Auch bei Übertragung von Anteilen an Kapitalgesellschaften unter Nieß-
brauchsvorbehalt kommt eine sachliche Steuerbefreiung nach § 13a ErbStG 
in Betracht, sofern begünstigungsfähiges Vermögen übertragen wird. Dies 
setzt insbesondere eine unmittelbare Beteiligung von mehr als 25 % beim 
Schenker, ggf. durch Poolung der Anteile, voraus. Dabei ist es unerheblich, ob 
der Nießbraucher wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile ist oder nicht. Ent-
scheidend ist allein der Übergang des zivilrechtlichen Eigentums (vgl. Götz, 
DStR 13, 450 unter Berücksichtigung des BFH-Urteils vom 24.1.12 [IX R 51/10, 
BStBl II 12, 308]).

Beispiel (Steuerbefreiung nach § 13a ErbStG)

Die Beteiligung an der B-GmbH stellt begünstigungsfähiges Vermögen i. S. d. §  13b 
Abs.  1 Nr. 3 ErbStG dar (unmittelbare Beteiligung von mehr als 25 % liegt vor). Es 
kommt eine Steuerbefreiung nach § 13a ErbStG in Betracht, soweit begünstigtes Ver-
mögen i. S. d. § 13b Abs. 2 ErbStG übertragen wird. Dies gilt auch dann, wenn das wirt-
schaftliche Eigentum nicht auf den Beschenkten übergeht. Die Steuerbefreiung steht 
unter einer Nachbehaltensfrist, und ggf. ist die Mindestlohnsummenregelung von 
entscheidender Bedeutung. Soweit eine Steuerbefreiung gewährt wird, kann der 
Nießbrauch nicht als Gegenleistung berücksichtigt werden (z. B. bei anteiliger Steuer-
befreiung von 80 %, berücksichtigungsfähiger Anteil des Nießbrauchs lediglich 20 %, 
vgl. § 10 Abs. 6, 6a ErbStG).

Ermittlung des Kapitalwerts 
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